
 

 

 
 

I. Nachtragssatzung zur 
Satzung der Stadt Büdelsdorf 

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung  
(Beitrags- und Gebührensatzung) 

 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der 
§§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9a,12 und 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein (KAG), des § 30 Abs. 3 Satz 5 des Wasser-
gesetzes des Landes Schleswig-Holstein (LWG), des § 9 Abs. 2 des Gesetzes 
über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwAG) und der 
§§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes  
(AbwAGAG SH) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2018  
folgende I. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Büdelsdorf über die  
Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Beitrags- 
und Gebührensatzung) erlassen:  
 
 
 
 

§ 1 
 

§ 10 b Buchstabe a) Abs. (1) erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Benutzungsgebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (Ableitung des 
Schmutzwassers über das Kanalnetz) beträgt je m³ : 1,95 €. 
 
 
 

§ 2 
 

Diese I. Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. 
Die vorstehende Nachtragssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu  
machen. 
 
 
 
Büdelsdorf, 14. Dezember 2018   Stadt Büdelsdorf 
       Der Bürgermeister    
  (L.S.)     gez. Hinrichs 
     


